
435 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

11. 6. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1971, 
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
geändert wird (18. Vertragsbediensteten­

gesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. 
Nr. 86, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 174/1959,282/1960,165/1961,186/1962,117/ 
1963, 313/1963, 154/1964, 126/1965, 191/1965, 
110/1966, 18/1967, 237/1967, 260/1968, 199/1969, 
464/1969 und 246/1970, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 3 lit. a wird die Zitierung "die 
Hausbesorgerordnung 1957, BGBl. Nr. 154," 
durch die Zitierung "das Hausbesorgergesetz, 
BGBl. Nr. 16/1970," ersetzt. 

2. Im § 3 erhalten die Abs. 1 und 2 folgende 
Fassung: 

,,(1) Als Vertragsbedienstete dürfen nur Per­
sonen aufgenommen werden, bei denen nach­
stehende Voraussetzungen zutreffen: 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft, 

2. das vollendete 18. Lebensjahr, 

3. die volle Handlungsfähigkeit; doch können 
Minderjährige mit Zustimmung ihres gesetz­
lichen Vertreters aufgenommen werden, 

4. die allgemeine Eignung für den Dienst, für 
den sie aufgenommen werden, und die Erfüllung 
der mit besonderen Vorschriften festgesetzten Be­
dingungen, 

5. einwandfreies Vorleben. 

(2) Bei Personen, die nur bei einer im Ausland 
gelegenen Dienststelle des Bundes verwendet wer­
den sollen, entfällt das Erfordernis nach Abs. 1 
Z. 1. Wenn in den übrigen Fällen geeignete Be­
werber, die das betreffende Erfordernis erfüllen, 
nicht Zur Verfügung stehen, kann 

1. von der Voraussetzung des Abs. 1 Z. 1 vom 
zuständigen Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt, 

2. von der Voraussetzung des Abs. 1 Z. 2 vom 
zuständigen Bundesministerium, 

3. von den übrigen Voraussetzungen des Abs. 1 
von der Bundesregierung 
in begründeten Ausnahmefällen abgesehen wer­
den." 

3. § 10 erhält folgende Fassung: 

"E n t loh nun g s g r u p p end e sEn t I 0 h­
nungsschemas I 

§ 10. Das Entlohnungsschema I umfaßt die 
folgenden Entlohnungsgruppen: 

Entlohnungsgruppe a = höherer Dienst, 
Entlohnungsgruppe b = gehobener Dienst, 
Entlohnungsgruppe c = Fachdienst, 
Entlohnungsgruppe d = mittlerer Dienst, 
Entlohnungsgruppe e = Hilfsdienst." 

4. § 15 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,( 4) Wird ein Vertragsbediensteter des Ent­
lohnungsschemas I aus der Entlohnungsgruppe e, 
d oder c in die Entlohnungsgruppe a überstellt, 
so gebührt ihm di,e Entlohnungsstufe, die sich 
ergeben würde, wenn er die Zeit, die für die Er­
reichung seiner bisherigen Entlohnungsstufe not­
wendig ist, in dem sechs Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Vertragsbediensteter der Ent­
lohnungsgruppe a zurückgelegt hätte. Hat der 
Vertragsbedienstete das für den dem Vertrags­
bediensteten hinsichtlich der Verwendung ver­
gleichbaren Beamten geltende Anstellungserfor­
dernis nicht durch die Vollendung einer Hoch­
schulbildung im Sinne der allgemeinen Anstel­
lungserfordernisse für die Verwendungs gruppe A 
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung er­
füllt, so ist er so zu behandeln, als ob die Abs. 2 
und 3 auf ihn angewendet worden wären." 

5. Dem § 9 Abs. 4 wird angefügt: 
"Ist der auf diese Weise ermittelte Vorrückungs­
stichtag ungünstiger als der bisherige Vor­
rückungiSstichtag, so bleibt :für den Vertrags­
bediensteten der bisherige Vorrückungsstichtag 
gültig." 

435 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 13

www.parlament.gv.at



2 435 der Beilagen 

6. Im § 20 Abs. 2 erster Satz wird die Zitierung 
"des Feiertagsruhegesetzes, StGBl. Nr. 116/1945", 
durch die Zitierung "des Feiertagsruhegesetzes 

. 1957, BGBL Nr. 153, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 264/1967," ersetzt. 

7. § 26 Ahs. 2 Z. 7 erhält folgende Passung: 

,,7. Die Zeit eines abgeschLossenen Stud~ums an 
einer Aka'demie oder ,den Akademien ver­
wand ten Lehransta!t, das für den Vertragsbe­
diensteten AnsteLlungserforidernis geWiesen ist, so­
wie die nach Erliliruguillg des Reifezeugnisses einer 
höheren Schule zurückgelegte Berwfspraxis, wenn 
sie Eür die Eclanlgurug Ider Lehrlbefälhigung für 
einen der in der Entldhmingsgruppe 1 2a 2 ein­
gereihten Diensozweige vorgeschrieben war, in 
beiKlen FäHen his ,zum Höchstausm'aß v.on zwei 
Jahren." . 

8. In Z. 1 Ht .. d der An!1age zu § 26 Abs. 2 
Z. 8 wird das Wort "Verunessung!stechnik" durch 
das Wo!'t "Verunessuillgswesen" erset~t. 

9. § 27 Abs.7 erhält foLgende Fassunlg: 

,,(7) Dem Vertr<ligsbediensteten gebührt, s'o­
fern nicht zwingen,de dienstIiche Grunde ent­
gegenstehen, die Hälfte Ides UrJJaubsausmaßes un­
geteilt. Der DieUS'tgeber kann aus dienstlichen 
G11Ünlden anordnen, daß ein schon bewiLligter 
Urlaub nicht angetreten .oder nicht fortgesetzt 
wird Unld daß der Antritlt oder die Fortsetzung 
des Urlaubes aufzuschtieben ist." . 

10. Im § 27a Albs. 1 lit. c wird ,die Zitierung 
"des Inval~deneinsteHungsgesetzes 1953, BGBl. 
N r. 21" durch die Zitierung ,,'des Invalidenein­
steUungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970" er­
setzt. 

1 L Im § 27 a Albs. 1 lit. d wird die Jahreszahl 
,,1953"dur-ch die Jahreszahl ,,1969" ersetzt. 

12. Im § 27 a Abs. 4 wtird die JllJhresz;ahl 
,,1953" dur,ch die Jahreszahl ,,1969" ersetzt. 

13. An ,die SteHe des § 27 e letzter Satz treten 
folgende Bestimmungen: 

"Das zustäl1idige Bundesministerium kann, S'O­

weit der Url:a'll:b im Interesse des B,unldes gelegen 
ist, erklären, daß die nach dem ersten und zwei­
ten Satz mit der Gewährung des Urlau!bes ver­
bundenen Folgen nicht oder nicht im vollen 
Umfang eintreten. Dauert der Karenzurlaub 
läng1er al!s zehn Werktage im Kalenderjahr, so 
bedarf ,diese Erklärung der Zustimmung des 
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums 
für Finanzen." 

14. § 30 A)bs. 1 letzter Satz letzter HaLbsatz 
erhäk f.olgende Fassung: 

"ein auf unbestimmte Zeit eingegangenes 
Dienstverhältnis enld~t femer durch Kündigung 
mit Abhuf ,der Kündigungsfrist." 

15, 1m § 41 Aibs. 1 erlhält die Entlohnungs­
tabelle für die Ent!ohnung&grutppe 1 pa fOllgenlde 
Fassung: 

in der Entlohnungsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

in der Entlohnungsgruppe I pa . 
Schilling 

5838 
6132 
6426 
6930 
7434 
7938 
8442 
8946 
9523 

101()0 
10730 
11360 
11990 
12620 
13250 
14850 
15646 
16442 
17238 

16. Dem § 41 wird angefügt: 

,,(3) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas 
I L, die an land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstalten zwar für eine dauernde Beschäftigung 
aufgenommen, aber nur während eines Teiles des 
Schuljahres. zur Unterrichtserteilung herange­
zogen werden, gebührt während der Zeit der 
Unterrichtserteilung das Monatsentgelt nach dem 
tatsächlichen Beschäftigungsausmaß. Als Abgel­
tung für den Bezugsanspruch während der Ferien 
gebührt ihnen bei Beendigung ,der Unterrichts­
tätigkeit in jedem Schuljahr ein Betrag in der 
Höhe von einem Fünftel der Summe der wäh­
rend der Unterrichtserteilung im betreffenden 
Schuljahr bezogenen Monatsentgelte und der 
. Ha ushal tszulagen." 

17. § 42 b Abs. 2 und 3 erhalten folgende Fas­
sung:. 

,,(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 ist auf die 
Bestimmungen der §§ 42 und 42 a Bedacht zu 
nehmen. Hiebei entsprechen die Entlohnungs­
gruppe a den Entlohnungsgruppen I pa und I 1, 
die Entlohnungsgruppe b den Entlohnungsgrup­
pen I 2 b, alle übrigen Entlohnungsgruppen der 
Entlohnungsgruppe I 3. 

(3) Wird ein Vertragslehrer aus dem Entloh­
nungsschema1l LindasEntlohnungsschemaI.II 
oder I L überstellt, so ist der für die neue Ent­
lohnungsgruppe geltende Vorrückungsstichtag so 
zu ermitteln, als ob der Vertrags lehrer in diesem 
Zeitpunkt in die neue Entlohnungsgruppe aufge­
nommen wo.rden ,wäre." 
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435 der Beilagen 3 

18. § 47 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die §§ 27, 27 a, 27 b, 28 und 29 sind auf 
Vertragslehrer nicht anzuwenden." 

19. Im § 49 Abs. 1 wird die Zitierung ,,§ 35 
Abs. 1 lit. a" durch die Zitierung ,,§ 35 Abs. 2 
li t. a" ersetzt. 

Artikel 11 

Auf die im Art. I Z. 15 angeführten Entloh­
nungsansätze ist Art. lIder 14. Vertragsbedien­
steten gesetz-Novelle, BGBL Nr. 260/1968, anzu­
wenden. 

ArtikellII 

Die 15. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 199/1969, wil'd wie folgt geändert: 

1. Dem Art. II wird angefügt: 
,,(3) Auf Südtiroler und Kanaltaler im Sinne 

des § 1 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 97/1955 
und auf Heimatvertriebene sind § 26 Abs. 2 Z. 1 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der 
Fassung des Art. I und Abs. 1 Z. 1 und 4 dieses 
Artikels auch dann anzuwenden, wenn die be­
treffenden Dienstzeiten oder Wehrdieristzeiten 
im Dienste des früheren Heimatstaates zurück­
gelegt wurden." 

2. Art. III Abs. 2 letzter Satz erhält folgende 
Fassung: 

"Der fiktive Dienstantrittstag ist bei Vertrags­
bediensteten, die vor dem 1. Jänner 1961 in einer 
der Entlohnungsgruppen d oder c aufgenommen 
wurden und denen nach diesem Zeitpunkt keine 
Vordienstzeiten oder Vordienstzeiten im Gesamt­
ausmaß von weniger als zwei Jahren angerechnet 
wurden, in der Weise zu ermitteln, daß die Zeit 
dem 1. Jänner 1961 vorangesetzt wird, die für 
das Erreichen der bezugsreCt~tlichen Stellul1g not­
wendig ist, die sie gemäß Art. 11 Abs. 1 der 
2. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle, BGBL 
Nr. 282/1960, erhalten haben." 

3. Im Art. III Abs. 3 entfällt die Wendung "bis 
zum 31. Dezember 1970". 

4. Im Art. III erhalten die Abs. 7 und 8 fol­
gende Fassung: 

,,(7) Die Verbesserung des Vorrückungsstich­
tages gemäß . Abs. 4 und die Verbesserung der 
bezugsrechtlichen Stellung gemäß Abs. 6 sind, 

1. wenn der Antrag gemäß Abs. 3 bis zum 
31. Dezember 1971 gestellt wurde, . 

a) bei Vertragsbediensteten der Jahrgänge bis 
1909 mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1970 
und 

b) bei jüngeren Vertragsbediensteten mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1972, 

2. wenn der Antrag gemäß Abs. 3 nach dem 
31. Dezember 1971 gestellt wurde, mit Wirksam­
keit von dem auf den Tag der AntragsteIlung 
nächstfolgenden Monatsersten durchzuführen. 

(8) Bei Vertragsbediensteten, die in der Zeit 
zwischen dem 28. Feber 1969 und dem gemäß 
Abs. 7 Z. 1 für ihren Jahrgang in Betracht 
kommenden Wirksamkeitstermin mit Abferti­
gung oder aus Anlaß der übernahme in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Bund 
aus dem Bundesdienstverhältnis ausscheiden, ist 
eine Verbesserung gemäß Abs. 3 bis 6 abweichend 
von den Bestimmungen des Abs. 7 mit Wirkung 
vom Ersten des Monates des Ausscheidens aus 
dem Bundesdienstverhältnis durchzuführen." 

. Artikel IV 

Es treten in Kraft: 
1. Art. I Z. 5, 7 und 17 und Art. 111 am 

1. März 1969 und 
2. Art. I Z. 15 und Art. II am 1. September 

1970. 

Artikel V 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit darin nichts anderes bestimmt wird, die 
Bundesregierung, in Angelegertheiten jedoch, die 
nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers 
betreffen, dieser Bundesminister betraut. 
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4 435 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Der vorliegende Gesetzesentwurf umfaßt 
hauptsächlich Anderungen des Besoldungsrechtes 
der Vertragslehrer und die Regelung einzelner 
Detailpro'bleme des Vorrückung.s:stichtages; da­
neben sind im Entwurf auch eine Vereinfachung 
von Zuständigkeitsvorschriften bei der Auf­
nahme von Vertragsbediensteten uIld bei der 
Erteilung bestimmter Karenzurlaube sowie einige 
weitere Anderungen, die zum Teil bloß aus 
formellen Gründen erfolgen, wie etwa die 
Richtigstellung von Zitierungen, die auf - in­
zwischen geänderte - Gesetze verweisen, vorge­
sehen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird be­
merkt: 

Zu Art. I Z. 1, 6 und 10 bis 12: 

Da die Hausbesorgerordnung 1957, BGBL 
Nr. 154, durch das Hausbesorgergesetz, BGBL 
Nr. 16/1970, das Feiertagsruhegesetz, StGBl. 
Nr. 116/1945, durch das Feiertagsruhegesetz 1957, 
BGBI. Nr. 153, später geändert durch das Bundes­
gesetz BGBL Nr. 264/1967, und das Invaliden­
einstellungsgesetz 1953, BGBL Nr. 21, durch das 
Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBL Nr. 22/ 
1970, ersetzt wurden, waren die Hinweise auf 
diese Gesetze der neuen Rechtslage -anzupassen. 

Zu Art. I' Z. 2: 

Die Neuregelung des § 3 Abs. 2 bringt zwei 
verwaltungstechnische Vereinfachungen: 

1. Für eine Nachsichterteilung vom Erfordernis 
des Besitzes der österreichischen Staatsbürger­
schaft (§ 3 Abs. 1 Z. 1) war bisher die Bundes­
regierung zuständig. Da sich immer wieder die 
Notwendigkeit ergab, Personen, die nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, als 
Vertragsbedienstete in den öffentlichen Dienst 
aufzunehmen, mußte in jedem Einzelfall der 
Ministerrat befaßt werden. Nach der neuen Be­
stimmung des § 3 Abs. 2 Z. 1 soll nun in diesem 
Fall das zuständige Bundesministerium im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt z~r 
Nachsichterteilung berufen sein. Die Befassung 
des Bundeskanzleramtes soll die Gewähr für eine 
einheitliche Vorgangsweise in dieser Frage bieten. 

2. Für eine Nachsichterteilung vom Erfordernis 
der Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 3 Abs. 1 
Z. 2) war bisher das zuständige Bundesministe­
rium im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler­
amt zuständig. Da solche Aufnahmen sehr häufig 
vorkommen, soll es in der Zukunft nicht mehr 
erforderlich sein, bei diesen Aufnahmen das 
Bundeskanzleramt mitzubefassen. 

Zu Art. I Z. 3: 

Durch die 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 
1970, BGBL Nr. 243, wurde die Verwendungs­
gruppe B der Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung, die bisher als "Gehobener Fachdienst" be­
zeichnet wurde, in "Gehobener Dienst" umbe­
nannt. Diese Anderung wird nun auch 'für die 
Entlohnungsgruppe b vorgenommen. 

Zu Art. I Z. 4: 

Die vorliegende Neuregelung stellt eine An­
passung an die für die Beamten schon bisher 
geltenden Bestimmungen des § 35 Abs. 4 des 
Gehaltsgesetzes 1956 dar. 

Zu Art. I Z. 5: 

Wird ein vorher teilbeschäftigter Vertragsbe­
diensteter vollbeschäftigt, so sind nach § 19 
Aibs. 4 ,aUe Iellern Zei1Jpunikt Ides Beginnes der 
V oHibeS chäftigung vorangegangenen Zeiten gemäß 
§ 26 für die Bestimmung !des Vorrückungs'stich­
tages heJ:1al1JZUiZie.hen. Da sich in sokhien FäHen 
unter Umstänlden ein s,chIechterer VorrlÜckußlgs­
stichtag aLs bisher eI1geben kann,. rst es erforoer­
lich, eine ,Behalteklausel lhinsichltJ1ich des bisheri­
gen V orrückungsstich tages ,"orzusehen, um einen 
Bezu,gsaibifall '<les Vertra,gsbedienlSteten zu ver­
me~den. Eine solche B'eha-lteldau5el ist derzeit 
bereits im Art. III Albs. 4 der 15. Ver'tragsbe­
d'ien&tetenges·etz~Novellle, BGBt Nr. 199/1969, 
für jene Vertragsibediensteten voriges ehen, für die 
ein Stichtalgsvergleich VlOI'genommen wird. 

Zu Art. I Z.7: 

Die NeuregeIung dieser Bestimmung entspricht 
der im Art. I Z. 1 ld:esEntwUI:feseißler 2'2. Ge­
haltsgesetz-Novelble enthaltenen Neuregelunlg des 
§ 12 Abs. 2 Z. 7 Ides Geiha!ltsgesetzes 1956. 
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Zu Art. I Z. 8: 

Die Änderung ,des Au&druckes "Vermessungs­
technik" in "V erttnessungswesen" entspricht der 
neuen Bezeichnlu'ng ,dieses Stud'ienzweiges ·durch 
das Bunlclesg'esetz /Über die technis·ch,en Studien­
richtungen. Für den Bereich ,des Gehaksgesetzes 
1956 ist diese Änlclerung Ibereits mit Art. I Z. 1 
der 21. Gehalt~esetz-N()IVeJ:1e erfolgt. 

Zu Art. I Z.9: 

Hier wird die 'dem Vertragsbedienstetenrecht 
fremdle Bezeichn<ung "Dienstbehörde" durch den 
Begriff "Diensvgeber" ersetzt. 

Zu Art. I Z.13: 

Bisher war hei aMen Vereiniharulligen. die' ,vom 
§ 27 e erster und 'zweiter Satz des Ve~tragslbe­
dienstetengesetzes 1948 abwichen:, die Einholung 
der Zustimmung des ßitlllldeska11l~ler.amtes und des 
BU'ndesniinisteriums für HnlalliZ·en vorgeschrieben. 
Die N eur~geil unJg 'Siehta<us Grüniden Ider Ver­
waltungsvereinifachiung vlor. dlaß eine solche Zu­
svimmung bei Karenzutlauben, die nicht länger 
als zehn Werktage je K<li1enlderjahr wäihren. nicht 
mehr erfollderl1ich· ist. 

Zu Art. I Z. 14: 

Hier werden im § 30 Albs. 1 letzter Satz die 
Wl()rte ~,mit Aiblauf dler Kündigungsfrist" unge­
tiigt. Dlese ,Ellgänzung wUr'dJe a.us Gründen der 
übersichtlichkeit vorgenommen. 

Zu Art. I Z. 15: 

Im Anschluß an die Beratungen über die Neu­
gestalnung Idler LehretfuezJÜ'ge, ,die zur 20. Gehahs­
gesetz-Novelle (und zur 17. Vertralgslbedliensteten­
gesetz-Novelile) führten, wurden von einem Teil 
der Lehrer Re'lationsverschielbungen bei den 
Lehreribezügen behauptet <und Angl'eichun,gsforde­
rungen gestellt. Die VerihanlcLlungen über diese 
FO!1derungen frührten auch Zu einer Anhebung 
der En'dlohnun'gstaibelJen' der Vertraigslehrer der 
EntJoonJU11Igsgruppe 1 pa ab der Endoilmu'ngs­
stufe 10. 

Zu Art. I Z. 16:. 

Nach Iden bis zur 17. Vertragsbed'i'ensteten­
gesetz-NoveUe ,geltenden Hestimmul1Jgen waren 
Vertragsllehrer, die an 'Land- urue!! forstwirtschaft­
limen Lehranstalten zwar für eine dauernde 
Beschäft,jgung aufgenl()mffie11l,alber nur währ,end 
eines Teilles des Sch,u:ljaihres zur Unterrichtsertei­
lung herange2logen wU1'lden, dem EntlO!hnungs­
schema 11 L z·m.UJOrolnen. Die in der angeführten 
Novelle erfollgte Neuf.as&unlg des § 3'9 Abs. 2 
brachte es mit sich, daß ,diese Verttatgslehrer n<un­
mehr in das EndohnungsschemalL einzureihen 
sind. ,Es war daher e!1forderuich, für diese teil­
beschäftigten Venragslehrer eine Regelung hin" 

sichtlich des Anspruches aulf MonJatsentgelt 1m 

Gesetz zu treffen, die im weserrtltichen der bis­
herigen Vor.gangsweise (§ 441b) entspricht. 

Zu Art. I Z. 17: 

Hier wirid der Falll :der Ü1berstellung ·aus dem 
Entlohnungsschema'. '.1,1 Lrn ,die Entl1olhnungs­
schemata I, 11 oder I L neu geregelt. Im Gegensatz 
ZlU den Vertr'agsihediensteten und z<u den Ver­
tragslehrer.n des EntloJmungsscheffi'as I L kommt 
für Vertra'gslehrer ,des Entloihnungssm,emas II L 
die E!1mitt1ung eines Vornückungsstidrtages nicht 
in Betracht. Da der Vorl"Ückungsstich,tlag gemäß 
§ 26 Albs. 9 zu Beginn des Dienstvietihältnisses 
festzustelilen ist, im PalJe ,einer überstellrun,g 
jedoch ein neues Dienstve!1hä'ltnis nicht hegründet 
wird', war es notwendig, auch im Falle einer 
überstellung a<us' dem :EntlOihmmgsschema n L 
die Ertrnittlun:g eines Vor!1ü·ck,ungssti'chtages vor­
zusehen. 

Zu Art. I Z. 18: 

Die Ziti.erung der 'den Urlaub hetreffenden 
Pal'lalgr<liphen wurde mit Rücksicht .a<uf die seit 
der Iletzten ,Fassung des § 47 Albs. 2 durchIgeführ­
ten ÄntderunJgen ·des UclJaubsrechtes der Vertrags­
bediensteten 'ergänzt. 

Zu Art. I Z. 19: 

Die Änderung der Zitierurrg .ber:Ücksichtigtdie 
durch die 11. Vertrag~bediell!stete11lgesetz-N()IVeHe, 
BGBI. Nr. 110/1966; erfolLgte Ä,nderung des. § 35. 

Zu Art.ll: 

Da die im Art. I Z. 15 enthaltene Änderung 
von Bezugsansä<tzen lliOch in ,den .zeitlich'en Gel­
tungs'bereich ,der im Art. II A'bs. 1 ·der 14. Ver­
tragsbedienstetengesetz-Novel'le, BGBL Nr. 260/ 
1968, entih'al'tenen e~aJppenweisen Bezugsneurege­
lung fällt, war es erforid·erli,ch~ auf sie .auch die 
Bestimmungen des Art. n ,der 14. Vertragshe­
diensteten1gesetz-Novelite anz'llwenden. . 

Zu Art. III Z. 1: 

Die vorliegende Bestimmung sieht eine Berücke 
sichti,&ung von Dienst:z;eiten zu Gebietskörper­
schaften und hestimm ten Ba.'hnverwaltuntgen 
sowie von Wehrdienstzeiten vor, die von Süd­
tirOIlern, Kanalta:lern und Heimatvertrieibenen in 
ihrem ftüheren Heimatsta:at zurückgelegt wur­
den. Das Bundesgesetz hetreffend ,die dienstrecht­
liehe Behand~ungVion Südtiro~ern unld Kanal­
ta'lern im :Bereich des öffentlich,eu Dien'stes durch 
die Repulblik 'Österreich, iBGBt Nr. 97/1955, 
konnte eine GileichbeihanlcLl<ung d,ieser Personen 
mit den ü1brigen Bundesbediensteten nicht vor­
sehen, Ida zu jener Zert noch keine Bestimmungen 
über die iE!1mittlu11\g ,dies VorrückU11\gsstichtages 
bestanden hatten. 
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6 435 der Beilagen 

Zu Art. III Z. 2: werden, wodurch sich der neue Vrorrückungssüch­
Die Kndemll1!g des Art. III Abs. 2 ,letzter Satz tag vom alten k3!u:tn noch unterscheidet. Art. III 

der 15. Vertr,agsrbedienstetengesetz-NoVle!lr1e durch Albs. 5 der 15. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle 
Art. V Z. 3 der 17. Vertrag~bediensteteng,esetz- sieht eine besondere ,Beha'lte.kJlausel ,für die gemäß 
Novelle, BGBL Nr. 246/1970, hat zu einer ge- § ,2 Abs. 6 der Vertrag~bediensteten-Vor:dienst­
n'a'ueren Umschreiibung des Personenkreises der' zelOenvefiortdnung 1956 inder Rassuno- der Ver­
unter, ,di~se Bestimmun'g fal'len soll, gdühr't. Es o~dnung BG~l. N~. 276/1:r67angere~nete Be­
hat SIch Jedoch als elifofiderlich erwi.esen diesem hmderungsielt sowIe füreme ,gemäß § 2 Abs. 2 
Personenkreis aLle jene Bediensteten hinz~zurech- im Zus'ammenh3'llIg mit § 4 A:bs. 2 zweiter Satz 
n~n, de~en zwar seit rhrer Oberleitung Vor- der Vertragsbediensteten-Vordienstzeitenverord­
dIenstzeIten laIl!geliechnet wurden, bei denen das nung 19.59 oder gemäß § 2 Albs. 2 im Zusammen­
Ges~ta:us1l'l;aß ~er inzwischen angerechneten han:g mIt § 4 Albs: 2 zw.eiter Satz der Vertrags­
VordIenstzeIten Jedoch zwei Jahre nicht erreicht bedlensteten-VorldlenlStzeltenverofidnung, BGBI. 
hat. Da die betr,effeIl!de ü?erleitunrg durch Art. II N~. 113/19~8, ,zur ~Gänze a~ere'chneten Zeit vor. 
Abs. 1 ,der 2. VertragsbedlenrstJeten;gesetz-Novelle DIese auf eIne besttmmte Zelt a.bgesteHte Behalte­
BGEI., Nr. 282/1960, erfoJgt,die 'olm 1. Jänne; ~Iausel kommt für einen. Vertragsbediensteten 
1961 m Kraft tl\at, war es 'erforderlich, abwei- J~,dro~ nur dann zur AuswIrkung, wenn für ihn 
eh.end von de~ für die 'Beamten geheIl!den Be- e;n Stlchtagsverg~eich durc?geführt wurde. Wird 
stImmungen rucht auf den 1. Feber 1956, sondern em VertragSibedlensteter Jedoch vor der Wirk­
auf den 1. Jänner 1961 abzustellen. samkeit des' für ihn in Betracht kommenden 

Stichtagsvet1g1eiches pragmatisiert, so ist diese 
Z:it ,bei der Serechnung ,des neuen VOl\rückungs­
stIchtages nur nach den tür Beamte gelteniden 
neuefllBestimmungen zu bewerten. Es 'liegt dabei 
dur,cha.us im ,Bereich ,der Mögdichkeit, daß sich bei 
dieser Neubewertung n;ieht mehr eine volle 
Berücksichtigung dieser Zeiten ergibt. Um nun 
dren Vertragsbediensteten, der vor dem 1. Jänner 
1970 bzw. 1. Jänner 1972 (WiI"ksamweI'lden des 
Sti,chtagsverglleiches) pragmätisiert wird, dem 
Vertragsrbediensteten, der erst ,danam in das 
öffentI.ich-rechtliche Dienstverhältnis übersteHt 
wird, gleichzustellen, ist es erfor,derlich, im Falle 
dieser Pralgmatisierung den für den Vertrli"S­
bediensteten durchzu1führenlden Stichtagsverglei'ch 
schron Vlorzeitig durchzuFühren. In diesem Fall 
bleibt dem Vertra:g'sbedienstreten auf aille Fälle 
eine V'oUe BerücksichtiguIl!gder im Art. III Abs. 5 
der 15. Vertragsbedienstetengesetz-NoveUe ange­
führten Zeiten ,gewahrt. 

Zu Art. III Z. 3 und 4: 

Gemäß An. III Abs. 3 ,der 15. Vertrag51beldien­
s~~tengese~-Nove~'le konnten Anträ.ge auf Durch­
fuhrung emes Suchtllgsvergleich,es nur bis zum 
31. ,Dezember 1970 gestellt werden. Um jenen 
w~mgen V ertrag~beldiensteten, die die Antra,<>s­
~nst versäumt halb,en, ebenfaUs eine Verlbesseru~g 
Ih~er I~ezugsre~thche,n Stellung Zu ermöglichen, 
Wl1x:! dIese Bef~lstungautfgehoben. Werden solche 
Anträge erst nach dem 31. Dezember 1971 <>e­
stellt:. SIO wir:~ dieallfäJlige Verlbesserung des 
Vorruckungsstlchta'ges und der bezwgsrechtlichen 
St~~lung ;ahweichend von den bis diliin geltenden 
Fnst!hesttmmungenerst mit ,dem dem Ta<> der 
A~tragstellung nä.ch,stfolgenden Monats:rsten 
WIrksam. 

Wird ein Venragsbediensteter in das öffentlich­
rechtliche Dienstvenhruknis übernommen 5'0 ist 
für ihn der Vorruckungsstichtag neu zu 'berech­
n~n, da für ihn ein neues Dienstverhältnis be­
gmnt. Art. V der 19, Gehaltsgesetz-NoveUe, 
BGBL Nr. 198/1969. bestimmt. daß 'den nun­
mehrigen Beamten abweichend hievon ,der bis-

. herige Vorrüdmngsstichta.g el'lhalten bleibt, wenn 
er für iJtn 'günstiger ist, aIs der neue. Es ist jedoch 
dUl'chaus möglich, Idaß .bestimmte Zeiten für den 
alten und ,andererseits bestimmte Zeiten für den 
neuen Vorruckungsstichtag günstiger angerechnet 

Zu Art. IV: 

Dieser Artikel regelt das Inkralttreten der 
einzelneIl!Bestirrnmunrgen, 'soweit es nicht ohnehin 
für den dem Tag ,der Kundmachunrg im Bundes­
gesetzblatt nadllfd~gend'en Tag vOl'gesehenist. 

Zu Art. V: 

Dieser Artikel enrMlt die ~ol!Jziehungsklausel. 
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435 der Beilagen 7 

Beilagen zu den Erläuternden Bemerkungen 
Gegenüberstellung des bisher geltenden Textes mit der neuen Fassung 

(18. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) 

alt 
VBG 1948 

Art. I Z. 1 

Anwendungshereich 

§ 1. (3) Dieses Bun1desgesetz findet keine An­
wen'dung 

a) auf Personen, deren Dienstverhältnis durch 
dias Gehallt'skas~engesetz 1959, BGB!. Nr. 254, 
das Schauspielergesetz, BGBL Nr. 44111922, 
oder :die Hausbesorgerordnung 1957, BGB1. 
Nr. 154, ,geregelt ist; 

Art. I Z. 2 

Aufnahme 

§ 3. (1) Ailis Vertragsbedienstete dürfen nur 
Pel'Sonen a,utfgenommen werden, bei denen nach­
stehende Voraussetzungen zutreffen: 

a} die österreichische Staatsbürgerschaft; bei 
Personen, die nur bei einer Dienststelle des 
Bundes im Ausland vemvendet weflden 
saUen, kann jedloch von diesem Erfordernis 
,abgesehen werden, 

b)das' volJeIlidete 18. LeIbensjahr, 
c) die voIle Hand,lungsfähigkeit; Minderj1Vhrige 

können jedoch mit Zustimmung ihres ge­
setzliichen Vertreters aufgenommen werden, 

,d) die a,lligemeine E~gnllng für den Dienst, für 
den sie aufgenommen wer:den, und die 
ErfuUung der mit besonderen Vorsmriften 
festgesetzten Bedingungen, 

e) einwandfreies Vorleben. 
(2) Von der Vor.aussetzung gemäß Albs. 1 lit. b 

kann, sofern geeignete Beweriber, die das Erfor­
dernis erfüllen, nicht zur VemÜlgung 'stehen, vom 
zuständigen Bundesm:inisterium im Einverneh­
men mit dem Bundeskan'ileramt, von den übri­
gen Voraussetzungen kann ,"on der Burudesregie­
rung in besonders' begründeten Ausnahmefällen 
abgesehen werden. 

Art. I Z. 3 

Entlohnungsgruppen des 
Entlohnungsschemas I 

§ 10. Das EntLohnungsschema I umfaßt die 
folgenden Ent1ahnull!g~gruppen: 

Entlohnungsgr'Ulppe a = höherer Dienst, 
Entlohnungsgruppeb = gehobener Fachdienst, 
Bnt10hnungslgruppe c = Fachdienst, 
Entlohnu11lgsgrupped = mittlerer Dienst, 
EntIahnUnigsgruppe e = Hilfsdienst. 

neu 
VBG 1948 

Art. I Z. 1 

An wend un g s rb ere ich 

§ 1. (3) Dieses Bun1desgesetz findet kei~e An­
wendung 

a) auf Personen, d,eren Dienstverhältnis durch 
das Geh'altskassengesetz 1959, BGBL Nr. 254, 
,das Schauspie1ergesetz, BGBl. Nr. 441/1922, 
oder das Ha'u~besorger,gesetz, BGBl. Nr. 16/ 
1970, geregelt ist; 

Art. I Z. 2 

Aufnahme 

§ 3. (1) A,ls Vertrags!bedienstete diürfennur 
Personen aufgenommen werden, bei denen nach­
stehende V'Üraussetzungen zutreffen: 

1. die österreichische Staat~bürgersch;a.ft; 
2. das volJen'dete 18. Lebensjahr; 
3. die voUe Handlungsfähigkeit; doch können 

Minderjährige mit ZustimmunJg ihres gesetzlidlen 
Vertreters aufgenommen weroen; 

4. die allgemeine Eignung für dien Dienst, für 
den sie aufgenommen weroen, und die Erfül:lung 
der mit besonderen Vorschriften festgesetzten 
B~dingungen; , 

5. einwanidfreies Vorleben. 
(2) Bei Pers'Ünen, die nur bei einer im Ausland 

gelegenen Dienststelle des Bundes verwendet 
werden soLlen, entfällt ,das Erforldern is nach 
Abs. 1 Z. 1. Wenn in den Ülbrigen FäHen geeig­
nete Bewer.ber, die das betreffende Erfordernis 
erfüllen, nicht zur Verfügung stehen, kann 

1. von ,der V'Oraussetzung des Aibs. 1 Z. 1 V"Om 
zuständigen Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem BUnideskanzleramt, 

2. von ,der Voraussetzung des Ahs. 1 Z. 2 vom 
zuständigen Bundesministerium, 

3. von den Ülbrigen Voraussetzu'ngen des Abs. 1 
von der Bundesregierung 
in begründeten Ausnahmefällen abgesehen wer­
den. 

Art. I Z. 3 

Entlo;hnung'Sgruppen des 
Entlohnungsschemas I 

§ 10. Das EnoLo'hnungsschema I umfaßt die 
folgenden Entlohnungsgruppen: 

Entlohn'Ungsgl"uppe a = höherer Dienst; 
Entlohnungsgruppelb = gehdbener Dienst, , 
Entlohnung~gruppe c = Fachdienst, 
Entlohnungsgrupped = mittlerer Dienst, 
Enddhnunlgsgruppe e = Hilfs'dienst. 
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8 435 der Beila,gen 

alt 

Art. I Z. 4 

neu· 

Art. I Z. 4 

ObersteUun.g übersteHung 

§ 15. (4) Wil1d ein Vertragsbediensteter des § 15. (4) Wind ein Vertragslbediensteter des 
Endahnungsschemas I aus der EnvIQhnungs- Entlohnungsschemas I aus der Entlohnunlgs­
gruppe e, d oder c ,in die Entlo:hnulligsgruppe a· gruppe e, d oder c in die Ent10hnungsgruppe a 
übersteHt, so .gebührt ihm die EntLöhnungsstufe, . übersteHt, so gebührt ihm die Entlohnungsstufe, 
die sich el"geben würde, wenn die Albs. 2 und 3 die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für 
auf ihn angewen1det Wiol1den wären. die Erreichung seiner bisherigen Entlohnungs-

. Art. I Z. 5 

Vorrückung in höhere 
EntJohnungS'Stufen 

§ 19. (4) Wil1d ein vorher tei1beschäftiigter 
Vertragsbed1ensteter voll beschäftigt, so sind alle 
dem Zeitpunkt des Beginnes der Vollbeschäfti­
gung vorangegangep.en Zeiten gemäß § 26 für die 
Bestimmung eines Vorrückungsstichtages heran­
zuziehen. 

Art. I Z. 6 

Me h rd i e n s der s tun g der Ver t rag s­
be die n s t e t e n cl e sEn d 0 h n u' n g s­

ISchemas II 

§ 20. (2) Durch ArbeitsausfaU an den im § 1 
des Feiertagsruhegesetzes, StGBl. Nr. 116/1945, 
aufgez~hlten Tagen sowie an anderen Feierta,gen, 
an ,de~en die Al'Ibeitsruhe angeord.net wird, tritt 
eine Minderun~ des Monatsentgeltes nicht ein. 
Dern Bediensteten, der ,an solchen Feiertagen auf 
Anordnung arlheiret, gebührt außer dem Monats­
entgelt auch noch das auf die g:eleistete Arbeit 
entfaHende Entgelt; hiebei ist der Berechnung des 
Entgeltes für einen vollen Arbeitstag ein Sechs­
undzwa.mtigstel ,des Monatsentgdtes zugrunde zu 
legen. 

stufe notwe11ldig ist, in dem sechs Jahre ülber­
steigenden Au~maß als Vertra'gsbediensteter der 
Entlohnungsgruppe a zurückgelegt hätte. Hat der 
Vertragslbedienstete das für den dem Vertr,ags­
bediensteten hinsich tlich der VerweIl'dung ver­
gleichbaren Beamten 'geltenlde Anstellungserfor­
derrus nicht durch die VoLlenIdung einer Hoch­
schlU~bildlUngim Sinne der allgemeinen An­
stellungserforidernisse für die Verwendungs­
gruppe A der Beamten der AUgemeinen Verwal­
tung erfüllt, sO ist er so zu behandeln, als ,ob die 
Abs. 2 und 3 auf ihn angewendet wonden wären. 

Art. I Z. 5 

Vorrückung in höhere 
. E n t:1 0 h n ,u n gs 'S t 'u f e n 

§ 19. (4) Wirld ein vorher teillbeschäfdgter 
Vertragslbedien~teter voll beschäiftigt, so sind aUe 
dem ZeitpuIllkt des Beginnes der VoHbeschäfti­
gung vorangegangenen Zeiten gemäß § 26 für 
die Bestimmung eines Y;orrückungsstichtages 
heranzuziehen. Ist der auif diese Weise e11ffiittelte 
Vorrückungsstichtag ungünstiger als der bisherige 
V orrückungsstichtatg, so hleibt für den Vertrags­
bediensteten der bisherige V o.rrückungsstichtag 
gültig. 

Art. I Z. 6 

M ehr cl i e n s t J 'e ist u n.g der Ver t rag s­
b e die n s t e t en cl e sEn t;1 00 h nun g s­

,schem·as II 

§ 20. (2) Durch Arbeitsausfall an den im § 1 des 
FeiertagsrUlhegese~es 1957, BGBL Nr. 153, in der 
Fassung ,des Bunldesgesetzes BGBL Nr. 264/1967, 
aufgezäihhen Tagen sowie an anderen Feiertagen, 
an denen rueAl1beitsruhe a11lgeorldnet ist. tritt 
eine Minderung ,des Monatsentgeltes ni,cht ein. 
Dern Bediensteten, der an solchen Feiertagen auf 
Anorldnung ,arlheitet, gebührt außer dem Monats­
entgelt auch nom d'as a'uJf die geleistete Al1beit 
entfallende Entgelt; hiebei ist der Berechnung des 
Entgeltes für einen vollen Al1beitstag ein Sechs­
unazwana:igste! des Monatsentgeltes zugrunde zu 
legen. 
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435 der Beilagen 9 

alt 
Art. I Z. 7 

Vorrückungsstichtag 

§ 26.(2) Gemäß Abs. 1 fit. a sin<L voraruw­
setzen: 

7. Die Zeit eines a!bgeschlossenen Studiums an 
einer Akademie oder den Akademien .verwandten 
Lehranstalt, das' für den Vertr:a.ggbediensteten 
AnsteHungsenfol'ldernis gewesen ist, ibi's zum 
Höchstausmaß von zwei Jahren. 

Art. I Z.8 

AnLage 

neu 

Art. I Z. 7 

, Vor r'Ü c ku nlg s s ti c h tag 

§ 26.(2) Gemäß Albs. 1 lit. a sind vorarrzu­
setzen: 

,7. Die Zeit eln'~s albgeschiossenen Studiums an 
einerAkademie oder den Aka,demien verwandten 
Lehranstalt, das für den VertragSibediensteten 
AnsteHungserttoroernisgewesen ist, sowie die 
nach Erlangung ,des Reifezeugnisses einer höheren 
Schule zuruckgelegte Berufspraxis, wenn, sie für 
die Erlangung der Lehrbefähigung für einen der 
in der EntlOlhnungsgruppe I' 2a 2 eingereihten 
Diensrzweige vOl'!ge~chrieben war, in beiden 
Fällen bis zum Höchstiausmaß von zwei Jahren. 

Art. IZ. 8 

Anlage 
zu § 26 Albs. 2 Z. 8 ,des VertragSibediensteten- zu § 26 kbs. 2 

gesetzes 1948 
Z. 8 des Vertra.gSlbediensteten~ 
gesetzes 1948 

1. Das Höchstausmaß für die Berücksichtigung 
der Zeit des HochschuLstudiurrls n:ach § 26 Abs. 2 
Z. 8 des Vertragsibedienstetengesetzes 1948 be­
trägt: ' 

d) fünf Jahre für die Studienrichtungen TheQ­
logie, Psychologie, Tierheilkunde, Feue­
rungsc und ,Gastechnik, Papier- und ZeIl­
sIDff~echnik, Vermessungstechnik und Forst­
wirtschaft; 

Art. I Z. 9 

Erh;olungsurlauib 

§ 27. (7) Dem Vertr3ig~bediensteten gebührt, 
rofern nicht zwingende dienstIiche Grunde ent­
gegenstehen, die Hälifte 'des Ur~aubsausmaßes 
ungetei;h.Die Dienstbehörde kann aus dienst­
lichen Gründen anorooen, daß ein sChon bewillig­
ter Urlaub ni,cht angetreten oder 'nicht fornge­
setzt' wird uDld <daß der Antritt oder die Fort­
setzung desUrlauhes, aufz'Usch:ieben, ist. 

Art. I Z. 10 

ZusatzurJ,aub 

§ 27 a. (1) Dem Vertragsbed;iimsteten ist, s,ofern 
nicht ,zwingende dienstliche Grunde entgegen­
stehen, zu dem nach § 27 Abs. 3 ,gebührenden 
Urlaub ein ZusatzurJaulb zu gewähren, wenn eine 
der Jolgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

c) Besitz eines Einstellulligsscheines gemäß § 2 
Abs. 1 in Ver:bindungmit § 13 A:bs. 1 des 
InvalideneinsteHungsgesetzes 1953, BGBl. 
Nr.21; 

. 1. Das HöchstauSlffiaß,für <l:ie Berücksichtig1lng 
der Zeit des 'Hochschulstudiu'IDs nach § 26 Abs. 2 
Z. 8 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 be­
trägt: 

d) fünf Jahre für die Studienrichtungen Theo­
logie, Psychologie, Tierheilkunde, Feue­
rungs- und Gastechnik, Papier- und Zell­
stoff technik, Vermessungswesen und F,orst­
wirtschaft; 

Art. I Z. 9 

Erholungsurlaub 

§' 27. (7) Dem Vertragilbediensteten gebührt, 
sofern nicht zwingendedieristliche Grunde ent­
gegenstehen, die Hälfte des Urlaubsausmaßes un­
geteilt. Der 'Dienstgebei kann aus dienstlichen 
Gcün1den anor1dnen, daß ein s,ch'On bewiHigter 
Urlaub nicht angetreten 'Oder nicht fortgesetzt 
wil'd und d~ß der Antritt oder die F'Ortsetzung 
des Urlaubes aUlfzuschieben ist. 

Art. I Z. 10' 

Zusatzurlaub 

§ 27 a. (1) Dem Vertra.gsbed:i,ensteten ist, s·ofern 
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegen­
stehen, ,zu dem na,ch §, 27 Ahs. 3 gebühreniden 
Urla:ub ein Zusatzurlaubzu gewähren, wenn 
eine ,der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

c} Besitz eines Einstellungsscheines gemäß § 2 
Abs. 1 in Verbindung mit§ 13 Ahs. 1 des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1969, BGBI. 
Nr. 22/1970; 
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alt 

Art. I Z.11 
d) Besitz einer· GleichsteHungshescheini.gung 

gemäß § 2 cAJbs. 2 in. Veribindung mit § 13 
Albs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 
1953; eine auf Widerruf ausgestellte Gleich­
stelJungsbescheinigung muß am 1. Juli des 
Url:aubsjahres noch in Geltung gestanden 
sein; 

Art. I Z. 12 
(4) Dem hlinden Vertragsbediensteten, der 

durch § 5 Albs. 2 des InvaIideneinsteHungs:gesetzes 
1953 begünstigt ist, gebiiJhrt das in Abs. 2 vor­
gesehene Höchstausmaß ·des Zusatzurlaulbes. 

Art. I Z. 13 
Karenzurlaub 

§ 27 e. Dem Vertr<lJgsbediensteten kann auf 
sein Ansuchen, sofern nicht zwingende dienstlidle 
Grunde entgegenstehen, ein Ur!<lJub unter Entfall 
der Bezüge (Karenzurilaub) .gewährt weroen. Die 
Zeit dieses UrJauhes ist für Rechte. die von der 
Dauer des Dienstverhältnisses oder von der 
Dauer einer bestimmten Dienstzeit albhängen, 
nicht in AnsdtJag zu bringen. Ahweichenide Ver­
deskanzleramtes und ,des Bundesministeriums für 
ein!barungen bedürfen der Zustimmung des Bun­
Finanzen; die ZustimmuIllg darf nur erteilt wer­
den, soweit der Urlaub im Interesse des Bundes 
gelegen ist .. 

Art. I Z.14 
E nd e n cl e s Die n st v e rh ä 1 t n iss e s 
§ 30. (1) Das Dienstverhältnis des Vertrags­

bediensteten endet;· unbeschadet der Bestimmun­
gen des § 24 Abs. ') und des § 46 Albs. 6, 

a) durch Tod, 
, h} durch eimrerstä·ndili·ch·e Lösung, 

c) durch übernahme ,des Vertragsbediensteten 
in ein öffentlich-rechtliches Dien,stverhältnis 
zum Bun.d, 

d) durch Ülbernahmedes Vertragsbediensteten 
in ein an<leres Dienstverlhähnis zum Bund, 
aus dem dem Vertngsibediensteten eine 
Anwartschaft auf einen Ruhe(Versorgungs)-­
genuß erwä·chst oder . 

e) durch Viorzeitige Auflösung. 
Ein auf bestimmte Zeit eingegangenes 
Dienstverhältnis endet· auch mit dem Ab­
lauf der Zeit, für die es eingegangen 'wurde, 
'Oder mit dem Abschlluß der Arbeit, auf die 
es abgestellt war; ein auf un!bestimmte Zeit 
eingegangenes Dienstverhältnis endet ferner 
durch Kündigung. 

neu 

Art. I Z. 11 

d) Besitz einer GleichsteUungsbesdliCinigung 
gemäß § 2 Abs. 2 in Ver:bindrung mit § 13 
Ahs. 2 des InvaI~deneinstelJungsgesetzes 
1969; eine auf Widerruf ausgestellte Gleich­
steHungs<bescheinigung muß am 1. Juli des 
U~lauhsjahres noch in Geltung gestanden 
sem; 

Art. I Z.12 
(4) Dem blinden Vertragl~bediensteten, der 

durch § 5 Abs. 2 des Invalideneinstellungs­
gesetzes 1969 begünstigt ist, gebührt das in Albs. 2 
vOl'ßesehene Höchstausmaß des Zusatzurlaubes. 

Art. I Z. 13 
Karenzurlaub 

§ 27 e. Dem Vertragsbediensteten kann auf 
sein Ansuchen, sofern nicht zwiIlJgende dienstliche 
Gründe entgegenstehen, ein Urllaub unter Entfa1:1 
der Bez:üge (Karen'l:urlauh) gewä:hrt werden. Die 
Zeit dieses Udaubes i:st für Rechte, die von der 
Dauer des Dienstverhältnisses ·oder von der 
Dauer einer bestimmten Dienstzeit abhängen, 
nicht in Anschlag zu bringen. Das zustänidige 
Bundesministerium kann, soweit der U!'Ilauh im 
Interesse des Buooes gelegen ist, erklären, daß die 
nach dem ersten und zweiten Satz mit der Ge­
währung des Urlaubes verbundeneIlJ Folgen nicht 
oder nicht im voIJen Umfang eintreten. Dauert 
der KarelllZurlaurb länger als zehn Werktage im 
Kalenderjahr, so bedarf diese El1klärung der 
Zustimmung des BundeskalliZ>leramtesund des 
Bundesministeriurns f~r FinaIllZen. 

Art. I Z. 14 

Enden des Dienstverhältnisses 
§ 30. (1) Das Dienstverhältnis des Vertrags­

bediensteten endet,unbeschiadet der Bestimmun­
gen des § 24 Albs. 9 und des§ 46 Albs. 6, 

a) durch Tod, . 
h} durch ein'V·erständliche Lösung, 
c} durch Ülbernahme des Vertragsbediensteten 

in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 
zum Bun:d, 

d) ·durm übernahme des Vertragsbediensteten 
in ·ein an,deres Dienstverhältnis zum Bund, 
aus dem dem Vertragsbediensteten eine 
Anwartschaft auf einen Ruhe(Versorgungs)­
genuß erwächst oieler 

e) durch zeitliche Auflösung. 
Ein auf' !bestimmte Zeit eingegangenes 
Dienstverhä'ltnis eooet auch mit dem Ab­
lauf der Zeit, für die es eingegangen wurde, 
oder ,mit dem Absmluß der AI'Ibeit, auf die 
esarbgestellt war; ein auf unhestimmte Zeit 
eingegangenes Dienstverhältnis endet ferner 
durrn Kündigung mitAlblauf der Kündi­
gungsfrist. 
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435 der Beilagen 11 

alt 

. Art. I Z. 15 
§ 41. (1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer 

des Entlohnungsschemas I L beträgt: 

in der Entlobnungsstufe 
in der Entlohnungsgruppe I pa 

Sehilling 

1 5838 
2 6132 
3 6426 
4 6930 
5 7434 
6 7983 
7 8442 
8 8946 
9 9523 

10 10100 
11 10677 
12 11254 
13 11831 
14 12535 
15 13239 
16 13943 
17 14647 
18 15351 
19 16055 

Art. I Z. 17 
§ 42 b. (2) Wird ein Vertragslehrer ,aus dem 

Entiohnungssch.emall L in das Entlohnungs­
schemaIL übersteHt, so gebühren ihm die Ent­
lohnungsstufe und der Vorl'Ückungstermin, die 
sich ergeben würden, wenn er die im bisherigen 
Entlohnungssrchema verbrachte Zeit als Vertrags­
lehrer des Entlohnungsschemas I L in der Ent­
lohnungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er 
überstellt wird. 

(3) Bei der Anwend'lmg der Abs. 1 und 2 ist 
auf die Bestimmungen der §§ 42 und 42.1 
Bedacht zu nehmen. Hiebei entSprechen die Ent­
lolmungsgruppe a den Entlohnungsgruppen 1 pa 
UI1!d 11. die Entlohnungsgruppe b den Entloh­
nungsgruppen I 2b, alle übrif;en Entlohnungs­
gruppen der Entlohnungsgruppe 13. 

neu 

Art. I Z. 15 
§ 41. (1) Das Monatsentgdt der Vertragslehrer 

des Endohnungsschemas I L beträgt: 

in der Entlohnungsstufe 
in der Entlohnungsgruppe I p. 

Schilling 

1 5838 
2 6132 
3 6426 
4 6930 
5 7434 
6 7938 
7 8442 
8 8946 
9 9523 

10 10100 
11 10730 
12 11360 
13 11990 
14 12620 
15 13250 
16 14850 
17 15646 
18 16442 
19 . 17238 

Art. I Z. 16 
(3) Vertragslehrern des EntlOihnungsschemas I L, 

die an lanld- und forstwirtschaftlichen Lehran­
stalten zwar für eine dauernde Beschäftigung 
aufgenommen, aber nur während eines Teiles des 
Schuljahres zur UnterrichtserteHung herangezo­
gen werden, gelbührt während der Zeit der 
Unterrichtserteilung das Monatsentgelt I1!ach dem 
tatsächlichen Beschäftigungsausmaß. Als Abgel­
tung für den Bezugsanspruch während der Ferien 
gebührt ihnen bei Beendigung der Unterrichts­
tätigkeit in jedem Schuljahr ein Betrag in der 
Höhe von einem Fünftel der Summe der wäh­
rend der Unterrichtserteilung im betreffenden 
Schuljahr Ibezogenen Mon'atsentgelte und der 
Haushaltszulagen. 

Art. I Z. 17 
§ 42 b. (2) Bei der Anwendung des Albs. 1 ist 

auf die Bestimmungen der §§ 42 und· 42 a Be­
dacht zu nehmen. Hiebei entsprechen die Ent­
lohnungsgruppe a den Entlohnungsgruppen Ipa 
und 1 1, die Entlohnungsgruppe b den Entloh­
nungsgruppen .[ 2b, alle übrigen Entlohnungs­
gmppen der Entlohnungsgruppe 13. 

(3) Wird ein Vertragslehrer aus dem Entl'Oh­
nungsschemaII L in das Entlohnungsschema I, n 
oder I L überstellt, so ist der für die neue Ent­
lohnungsgruppe geltende Vorrückungsstichtag so 
zu ermitteln, als ob der Vertragslehrer in diesem 
Zeitpunkt in die neue Entlohnungsgruppe ·auf­
genommen worden wäre. 

435 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 13

www.parlament.gv.at



12 435 der Beilagen 

alt 

Art. I Z. 18 
Er th oIE u n g sud au b (F e r i e n) 

§ 47. (2) Die §§ 27, 2:8 und 29 sind auf die 
Vertragslehrer nicht anzuwenden. 

Art. I Z. :19 
Abfertigung der Vertragslehrer 

des Entlohnunlgsschemas IIL 
§ 49. (1) § 35 Albs. 1 lit. a ist nicht anzuwen­

den, wenn das Dienstverlhältnis zwar auf be­
stimmte Zeit, jedlOch a,uf .gaMe Unterrichts­
perioden (§ 38 Albs. 2) eingegangen und ohne 
Unterbrechung erneuert oder verJängert wUl'de. 
SchuHerien Ziwischen den UlliterriChtsperioden 
gelten nicht als Untetibrechung im Sinne dieser 
BestimmuIlig. 

15. VBG-Novelle 

Art.·m Z. 2 
ArtikellII 

(2) Für die am L März 1969 in einem Bundes­
dienstverhältnis befindlichen Vertragsbediensteten 
gilt der Trug,. der sich! aus ihrer tatsächlichen 
Dienstzeit und .. den ihnen ftür die Vorrückung 
angerechneten Vordiienstzeiten ergibt (fiktiver 
Dienstantrittstag), alb 1. März 1969 als Vor­
riickungsstichtag im Sinne des § 19 Ahs. 1 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948. Der fiktive 
Dienstantrittstag ist bei Verttalgs:bediensteten der 
Entilolhnungsgruppe rd! oder c, ,die vor dem 
1. Feber 1956 aufget1lOIIIDlen W'U·riden und denen 
nach Idiesem Zeitpunkt keine Vordienstzeiten 
angerechnetwurdeDl, in der Weise zu erunitteln, 
daß die Zeit, die für das Erreichen der bezugs­
rechtlichen: Stellung, ,die· sie gemäß Art. II Abs. 1 
der 2. VertriagSbedienstetelligesetz-Nove1de, BGBl. 
Nr. 282/1960, erlh alt en halben, notwendig ist, 
dem 1. Feber 1956' vorangesetztwir'd'. 

Art. III Z. 3 
(3) VertragSibedienstete, die sich am 1. März 

1969 in einem' Bundesdien\'ltvel'häiltnis befinden 
und mit denen kein Sondervertr'ag gemäß § 36 
des Vertragsibediensteten;gesetzes 19148 abgeschlos­
sen wUl'de, können bis zum 31. Dezemher 1970 
beantra'gen, daß ihr. gemäß Albs. 2 geltender 
Vorrückungsstichtlag neu: festgesetzt wir'd. 

neu 

Art. I Z. 18 
Er hOl] u ng s u rI au b (F er i e n) . 

§ 47. (2) Die §§ 27~ 27 a, 28 und 2? sind auf 
Vertragslehrer nicht amuweooen. 

Art. I Z. 19 

Abfertigung der Vertr'agslehrer 
des Entlonnungsscihemas IIL 

§ 49. (1) § 35 .Nbs. 2 lit. a ist nicht amuwen­
den, wenn das Dienstvet"hältnis zwar auf be­
stimmte Zeit, jedloch auf ganze Unterrichts­
perioden (§ 38 Albs. 2) eingegangen und ohne 
Unterbrechurug erneuert oder verlängert wurde. 
Schulferien Ziwisch,en den Unterrichtsperioden 
gelten nicht a'ts Untetibrechung im Sinne dieser 
Bestimmung. 

Art. III Z. 1 
Artikel 11 

15. VBG-Novelle 

(3) AufSüdtiroler und Kanaltaler im Sinne des 
§ 1 des Bundes:gesetlZes BGB!. Nr. 97/1955 und 
auf Heimatv·ertriebene sind § 26 Albs. 2 Z. 1 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 inder Fassung 
des Art. I unld Albs. 1 Z. 1 unldi 4 dieses Artikels 
auch diann anzuwenden, wenn die betreffenden 
Dienstzeiten oder Wehrdienstzeiten im Dienste 
des früheren Heimatstaates zurückgelegt wurden. 

Art. m Z. 2 
Artikel m 

(2) Für die am 1. .März 1969 in einem Bundes­
dienstverhäl tnis befindlichen Vertragshediensteten 
gilt der Tag, der sich aus ihrer t'atsächlichen 
Dienstzeit und den ihnen für die Vorrückung 
angerechneten VOl'ldienstzeiten ,ergibt (fiktiver 
Dienstantrittstag), alb 1. März 1969 als Vor­
rückungsstichtalg im Sinne des § 19 Abs. 1 des 
Vertra:gsibedienstetengesetzes 1948. Der fiktive 
Dienstantrittstag ist bei Vertrag&be:diensteten, die 
V10r dem 1. Jänner 1961 in einer ,der Ent1oo­
nungsgruppe d oder c aulfgenomme.n wurden und 
denen nach diesem Zeitpunkt keine Vordienst­
zeiten im Gesamtausmaß von weniger als zwei 
Jahren angerechnet wurden, in der Weise zu 
ermitteln, d1aß die Zeit dem 1. Jänner 1961 vor­
angesetzt wit"d,die für das Erreichender bezugs­
rechtlichen Stdlullig notwend,ig ist, die sie gemäß 
Art. II Albs. 1 der 2. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle, BGB!. Nr. 282/1960, erhalten haben. 

Art. III Z. 3 

(3) Vertragsbedienstete, die sich am 1. März 
1969 in einem Bundesdienstve11hältnis befind·en 
und mit denen kein 9ondel'Vertrag gemäß§ 36 
des' Vertrag~bedienstetengesetzes 1948 a'bgescbJ.os­
sen wurde, können beantragen, .daß ihr gemäß 
Abs. 2 geltender Vorrückurugssdchitag neu fest­
gesetzt wird. 
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435 der Beilagen 13 

alt 

Art. III Z. 4 

(7) Die Verlbesserofllg des Vorruckungsstich­
t.,.ges gemäß Albs. 4 und: die Verbesserung der 
bezwgsrechtlichen StehlWlig gemäß AJbs.6 sind bei 
Vertragstbediensteten der Jahrgänge 1909 mit 
Wirlksamkeit vom 1. Jänner 1970 und bei den 
jüngeren Vertrlag~bediensteten mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1972 durchzufrühren. 

(8) Bei. Vertragslbedienstetefll, die nach dem 
28. Feber 1969 mit Ahfertigung aus dem Bundes­
dienstverhältnis ausscheiden, ist eine Verbesserung 
gemäß Abs. .J Ibis 6 ':JJbweidtenJd von den Be­
stimmun'gen des Abs. 7 mit Wirkung vom Ersten 
des Monats des Aumheidensaus dem Bundes­
dienstvefihältnis durchzuführen. 

neu 

Art. III Z. 4 

(7) Die Verbesserung ,des Vorrückungsstichtages 
gemäß Ahs. 4 und die VeribesseruIlig ,der bezugs­
rechtlichen SteHung gemäß Albs. 6 sin1d, 

1: wenn der Antrag gemäß Albs. 3 bis zum 
31. Dezemlber 1971 gest eilEt wurde, 

a) bei Vertragslbediiensteten der Jahrgänge bis 
1909 mit WirkSaimkeit vom 1. Jänner 1970 
un'd 

ob) !bei jüngeren V ertrag~b(ldiensteten mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1972, 

2. wenn ,der Antrag gemäß Abs. 3 nach dem 
31. Dezember 1971 gestellt wurde, mit Wirksam­
keit von dem auif den T:lig der AntragsteUung 
nächsbFolgenden Mon'atsersten 
durchzufiiJhren. 

(8) Bei Vertr:ljgsibediensteten, die in der Zeit 
zwischen dem 2'8. Felber 1969 unld dem gemäß 
.Nbs. 7 Z. 1 frür ihren Jahrgang in Betracht 
kommenden Witiksamkeitstel'llnin mit Abferti­
gung oder aus Anlaß der übernJmme in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverlhältnis zum Bund 
aus dem Bunde~dienstveI'hältnis ausscheiden. ist 
eine VeIibesserung gemäß Abs. 3 bis 6 aibweichend 
von ,den Bestimmungen des Ahs. 7 mit Wirkung 
vom Ersten des Monats des Ausschei,dens aus 
dem Bundesdienstverhältnis durchzuführen. 
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